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Sprechzeiten der Bürgermeister:
Gemeinde Ahlsdorf
Grundstraße 5, 06313 Ahlsdorf Tel.:
Herr Patz 0171 6233631

Termine nach Vereinbarung

Gemeinde Benndorf
Chausseestraße 1, 06308 Benndorf Tel.:
Herr Jentsch 86-220
Montag: 15.00 – 17.30 Uhr

Gemeinde Blankenheim
Kreisfelder Weg 165 a,
06528 Blankenheim Tel.:
Frau Gehlmann 034659 60707
Sprechzeiten: jeden ersten und dritten Montag im Monat 
18:00 bis 19:00 Uhr

Gemeinde Bornstedt
Karl-Marx-Straße 6,
06295 Bornstedt Tel.:
Herr Rose 03475 633176
Mittwoch: 17.00 – 18.00 Uhr

Gemeinde Helbra
Hauptstraße 24, 06311 Helbra Tel.:
Herr Wyszkowski 0160 96496965
Dienstag: 17.00 – 19.00 Uhr

Service-Büro Tel.:
Hauptstraße 10, 06311 Helbra 82869
Sprechzeiten: Mo. – Fr. 9.00 – 14.00 Uhr

Gemeinde Hergisdorf
Thomas-Müntzer-Straße 147,
06313 Hergisdorf Tel.:
Herr Colawo 0171 7550133
Donnerstag: 16.00 – 18.00 Uhr

Gemeinde Klostermansfeld
Kirchstraße 1,
06308 Klostermansfeld Tel.:
Herr Ochsner 80-120
Dienstag: 17.00 – 18.00 Uhr
und zusätzlich jeden 1. Samstag im Monat nach telefonischer 
Vereinbarung

Gemeinde Wimmelburg
Hauptstraße 73, 06313 Wimmelburg Tel.:
Herr Zinke 03475 633240
Dienstag: 17.30 – 18.30 Uhr

----------------------------------------------------------------------------

Erreichbarkeit außerhalb der Öffnungszeiten
Für Aufgaben der Gefahrenabwehr ist außerhalb der Öff-
nungszeiten die Einsatzleitstelle des Landkreises Mansfeld-
Südharz anzurufen, über welche eine Benachrichtigung des 
Diensthabenden der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-
Helbra erfolgt.
Telefon: 03464 535 191 0

----------------------------------------------------------------------------

Störungsrufnummer (kostenfrei)
Montag bis Sonntag: 0.00 - 24.00 Uhr
MITNETZ STROM 0800 2305070

Sitz: An der Hütte 1, 06311 Helbra
Tel.: 034772 50-0
Fax: 034772 27231
Internet: www.verwaltungsamt-helbra.de
E-Mail: info@verwaltungsamt-helbra.de

Sprechzeiten für alle Fachdienste:
Montag: 09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag: 09.00 – 12.00 Uhr und

14.00 – 17.30 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09.00 – 12.00 Uhr und

14.00 – 15.30 Uhr
Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr

Wichtige Telefonnummern:
Verbandsgemeindebürgermeister
Zi.: 305 Sekretariat 50-101

Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen
Zi.: 306 FD-Leiterin 50-103

SG Zentrale Dienste
Zi.: 317 Allg. Verwaltung 50-151
Zi.: 318 Kindereinrichtungen, Kostenbeiträge, 

Bad, Kultur
50-252

Zi.: 305, Kommunalanzeiger 50-100
212 50-157

SG Finanzen
Zi.: 303 Steuern 50-313

50-314
Zi.: 315, Kasse 50-301
316 50-302

50-214
Zi.: 321 Vollstreckung 50-304

50-316

Fachdienst Bauverwaltung
Zi.: 207 FD-Leiter / Bauanträge, Bauleitplanung 50-208
Zi.: 206 Beiträge, UHV 50-213

50-215
Zi.: 220 Straßenbeleuchtung 50-254
Zi.: 223 Liegenschaften 50-306

50-307
Zi.: 204 Straßenschäden 50-209
Zi.: 220 Klimaschutzmanager 50-254

Fachdienst Ordnung und Sicherheit
SG Ordnung / Bürgerservice
Zi.: 216 SG-Leiterin / 

Allg. Ordnungsangelegenheiten
50-150

Zi.: 323 Einwohnermeldeangelegenheiten 50-161
50-162

Zi.: 215 Hunderegister, Fundbüro, Gewerbe 50-153
Zi.: 215 Allg. Ordnungsangelegenheiten 50-158
Zi.: 322 Standesamt, Friedhofswesen 50-159

SG Brandschutz / Außenvollzug
Zi.: SG-Leiter 50-152

Sprechzeiten Schiedsstelle: Tel.:
jeden 1. Dienstag des Monats von 50-213
16.30 – 17.30 Uhr

Sprechzeiten der Verwaltung und Bürgermeister
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1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Gemeinde Ahlsdorf  
für das Haushaltsjahr 2025
Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt in der zurzeit geltenden Fassung hat 
die Gemeinde Ahlsdorf die folgende, vom Gemeinderat in der 
Sitzung am 31.03.2025 beschlossene 1. Nachtragshaushalts-
satzung erlassen.

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
2023 die bisher 

festge-
setzten 
Gesamt-
beträge

erhöht 
um

vermin-
dert um

und damit 
der Gesamt-
betrag des 
Haushalts-
plans ein-
schließlich 
Nachträge 
festgesetzt 
auf

Euro
Ergebnisplan
Gesamtbetrag der 
Erträge

2.053.200 0 0 2.053.200

Gesamtbetrag der 
Aufwendungen

2.252.200 0 0 2.252.200

Finanzplan
aus laufender 
Verwaltungstätig-
keit:
Gesamtbetrag der 
Einzahlungen

1.924.000 0 0 1.924.000

Gesamtbetrag der 
Auszahlungen
aus Investitionstä-
tigkeit:

2.071.100 0 0 2.071.100

Gesamtbetrag der 
Einzahlungen

144.800 4.000 0 148.800

Gesamtbetrag der 
Auszahlungen
aus Finanzie-
rungstätigkeit:

170.000 55.100 0 225.100

Gesamtbetrag der 
Einzahlungen

0 0 0 0

Gesamtbetrag der 
Auszahlungen

106.200 0 0 106.200

§ 2

Für das Haushaltsjahr 2025 werden keine Kredite festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähig-
keit wird nicht geändert.

§ 5

Die Hebesätze werden nicht geändert.

Bekanntgabe der Beschlüsse  
des Verbandsgemeinderates  
aus der Sitzung vom 15.05.2025
Öffentlicher Teil:

Klage gegen Umlagebescheid des AZV Wipper-Schlenze 
im Zuge des Verkaufs des Anlagevermögens der Gemeinde 
Klostermansfeld
Vorlage: VBG/BV/065/2025
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Mansfelder 
Grund-Helbra beschließt Klage gegen den Widerspruchsbe-
scheid vom 12.12.2024 einzureichen und sich in der Rechtssa-
che anwaltlich vertreten zu lassen. Der Verbandsgemeindebür-
germeister wird zur Vertragsunterzeichnung ermächtigt.

AfD - Antrag: Begrenzung der Verbandsgemeindeumlage 
für den vorläufigen Haushalt 2025 auf 30% vom 26.03.25
Vorlage: VBG/BV/063/2025
Der Verbandsgemeinderat Mansfelder Grund-Helbra be-
schließt, die Verbandsgemeindeumlage der Gemeinden soll für 
den vorläufigen Haushalt 2025 solange auf einen Prozentsatz 
von 30% festgeschrieben werden, bis ein vollständiger Haushalt 
inklusive Stellenplan für das HH-Jahr 2025 beschlossen wurde.

AfD- Antrag: Unverzügliche Vorlage der vollständigen 
Haushaltsunterlagen für das Haushaltsjahr 2025 zur Dis-
kussion und Abstimmung vom 26.03.25
Vorlage: VBG/BV/064/2025
Die antragstellende Fraktion hat ihren Antrag zurückgezogen.

Abwägungsbeschluss zur Verbandsgemeindeumlage 2025
Vorlage: VBG/BV/059/2025
Der Verbandsgemeinderat beschließt, nach Abwägung der im 
Beteiligungsprozess ermittelten finanziellen Belange der Mit-
gliedsgemeinden und der Verbandsgemeinde den Umlagesatz 
zur Verbandsgemeindeumlage im Haushaltsjahr 2025 auf 35 
von Hundert festzusetzen.

Haushaltssatzung 2025
Vorlage: VBG/BV/060/2025
Der Verbandgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung der 
Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra in geänderter 
Form, wie von Frau Renner vorgetragen, für das Haushaltsjahr 
2025, einschließlich des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 
entsprechend der seitens der Verwaltung aufgestellten Variante.

Nichtöffentlicher Teil:

Grundstücksverkauf/Teilfläche Flur 7, Flurstück 63 (Verwal-
tungsamt) Änderung Beschluss VGB/BV/023/2024
Vorlage: VBG/BV/062/2025
Die Vorlage wurde abgelehnt.

Personalangelegenheit
Einstellung Mitarbeiter SB techn. Gebäudeverwaltung
Vorlage: VBG/BV/061/2025
Die Vorlage wurde zurückgestellt.
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2. Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister gem. § 120 
Abs. 1 KVG LSA für den Jahresabschluss zum 31.12.2022 
die Entlastung.

Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und Entlastung 
Bürgermeister
Vorlage: BLA/BV/024/2025
1. Der Gemeinderat beschließt gem. § 120 Abs. 1 KVG LSA 

den geprüften Jahresabschluss 2023 mit einer Bilanzsum-
me von 2.361.357,06 EUR. Der Jahresüberschuss wird 
gem. § 23 KomHVO den Rücklagen aus Überschüssen zu-
geführt.

2. Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister gem. § 120 
Abs. 1 KVG LSA für den Jahresabschluss zum 31.12.2023 
die Entlastung.

Nichtöffentlicher Teil:

Einstellung Mitarbeiter Bauhof
Vorlage: BLA/BV/025/2025
Der Beschluss wurde gefasst.

Bekanntmachung der Beschlüsse  
BLA/BV/023/2025 und BLA/BV/024/2025 
über die Jahresabschlüsse  
und die Entlastungen des Bürgermeisters 
der Gemeinde Blankenheim gemäß § 120 
Abs. 2 Kommunalverfassungsgesetzes  
für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)  
für die Jahre
Die vorstehenden Beschlüsse über die Jahresabschlüsse und 
die Erteilung der Entlastung des Bürgermeisters der Gemein-
de Blankenheim für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Jahresabschlüsse liegen nach § 120 Abs. 2 KVG LSA

vom 16.06. bis 27.06.2025

zur Einsichtnahme in der Verbandsgemeinde Mansfelder 
Grund-Helbra, An der Hütte 1, Zimmer 313, Fachdienst Zentrale 
Dienste und Finanzen, während der Öffnungszeiten öffentlich 
aus.

Blankenheim, den 15.05.2025

gez. Gehlmann
Bürgermeisterin

Bekanntgabe der Beschlüsse  
des Gemeinderates Bornstedt  
aus der Sitzung vom 12.05.2025
Öffentlicher Teil:

Hier wurden keine Beschlüsse gefasst.

Nichtöffentlicher Teil:

Vergabe von Bauleistung - Dachsanierung Turnhalle 
Bornstedt
Vorlage: BOR/BV/015/2025
Der Gemeinderat Bornstedt beschließt auf die Leistung 
„Dachsanierung Turnhalle Bornstedt“ dem Bieter Nr.: 3 mit dem 
günstigsten Angebot vom 23.04.2025 den Zuschlag zu erteilen.

§ 6

Die weiteren Festlegungen zur Haushaltsdurchführung werden 
nicht geändert.

Ahlsdorf, den 07.05.2025

Karsten Patz, Bürgermeister Ahlsdorf

Bekanntmachung  
der 1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Gemeinde Ahlsdorf für das  
Haushaltsjahr 2025 AHL/BV/017/2025
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemein-
de Ahlsdorf für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) zur Einsichtnahme vom 16.06.2025 
bis 27.06.2025 im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemein-
de Mansfelder Grund- Helbra, Zimmer 319, SG Finanzen, wäh-
rend der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 KVG LSA erforder-
lichen Genehmigungen sind durch die Kommunalaufsichtsbe-
hörde mit Schreiben vom 05.05.2025 unter dem Aktenzeichen 
15.12.10.017.025 erteilt worden.

Ahlsdorf, den 07.05.2025

Karsten Patz, Bürgermeister Ahlsdorf

Bekanntgabe der Beschlüsse  
aus der Gemeinderatssitzung Blankenheim 
am 28.04.2025
Öffentlicher Teil:

Entscheidung über die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl 
am 16.03.2025
Vorlage: BLA/BV/021/2025
Der Gemeinderat beschließt:
1.	 Einwendungen gegen die Bürgermeisterwahl am 

16.03.2025 liegen nicht vor.
2.	 Die Bürgermeisterwahl am 16.03.2025 ist gültig.

Ernennung, Vereidigung und Verpflichtung des ehrenamt-
lichen Bürgermeisters der Gemeinde Blankenheim zum 
01.05.2025
Vorlage: BLA/MV/022/2025
Von der Mitteilung wurde Kenntnis genommen.

Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und Entlastung 
Bürgermeister
Vorlage: BLA/BV/023/2025
1. Der Gemeinderat beschließt gem. § 120 Abs. 1 KVG LSA 

den geprüften Jahresabschluss 2022 mit einer Bilanzsum-
me von 2.771.833,06 EUR. Der Jahresüberschuss wird 
gem. § 23 KomHVO den Rücklagen aus Überschüssen 
zugeführt und zur Senkung des nicht durch Eigenkapital 
gedeckten Fehlbetrages verwendet.
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in der Gemarkung Hergisdorf
Vorlage: HER/BV/025/2025
Der Beschlussvorschlag wurde abgelehnt.

Nichtöffentlicher Teil

Vergabeentscheidung: Aufbau der Spielgeräte Spielplatz 
„Am Hort“ Hergisdorf
Vorlage: HER/BV/024/2025
Der Gemeinderat Hergisdorf beschließt, den Auftrag für die Bau-
maßnahmen zum Aufbau der Spielgeräte auf dem öffentlichen 
Spielplatz „Am Hort“ Hergisdorf an den Bieter Nr. 2 zu vergeben.

Bekanntgabe der Beschlüsse  
der Gemeinderatssitzung  
der Gemeinde Wimmelburg vom 08.05.2025
Öffentlicher Teil:

Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und Entlastung 
Bürgermeister
Vorlage: WIM/BV/018/2025
1. Der Gemeinderat beschließt gem. § 120 Abs. 1 KVG LSA 

den geprüften Jahresabschluss 2022 mit einer Bilanzsumme 
von 5.713.962,25 EUR. Der Jahresüberschuss wird gem. § 
23 KomHVO den Rücklagen aus Überschüssen zugeführt.

2. Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister gem. § 120 
Abs. 1 KVG LSA für den Jahresabschluss zum 31.12.2022 
die Entlastung.

Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und Entlastung 
Bürgermeister
Vorlage: WIM/BV/019/2025
1. Der Gemeinderat beschließt gem. § 120 Abs. 1 KVG LSA 

den geprüften Jahresabschluss 2023 mit einer Bilanzsumme 
von 4.804.106,06 EUR. Der Jahresüberschuss wird gem. § 
23 KomHVO den Rücklagen aus Überschüssen zugeführt.

2. Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister gem. § 120 
Abs. 1 KVG LSA für den Jahresabschluss zum 31.12.2023 
die Entlastung.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Wimmelburg 
für das Haushaltsjahr 2025
Vorlage: WIM/BV/020/2025
Der Gemeinderat beschließt die vorliegende 1. Nachtragshaus-
haltssatzung 2025 der Gemeinde Wimmelburg.

Bekanntmachung der Beschlüsse  
WIM/BV/018/2025, WIM/BV/019/2025 über die 
Jahresabschlüsse und die Entlastungen  
des Bürgermeisters der Gemeinde  
Wimmelburg gemäß § 120 Abs. 2 KVG LSA 
für die Jahre 2022 und 2023
Die vorstehenden Beschlüsse über die Jahresabschlüsse und 
die Erteilung der Entlastungen des Bürgermeisters der Gemein-
de Wimmelburg für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Jahresabschlüsse liegen nach § 120 Abs. 2 KVG LSA

vom 16.06. bis 27.06.2025

zur Einsichtnahme in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-
Helbra, An der Hütte 1, Zimmer 319, Fachdienst Zentrale Dienste 
und Finanzen, während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Wimmelburg, den 20.05.2025

gez. Zinke
Bürgermeister

Bekanntgabe der Beschlüsse  
des Gemeinderates Helbra  
aus der Sitzung vom 07.05.2025
Öffentlicher Teil:

Grundsatzbeschluss zur Beteiligung der Gemeinde Helbra 
an der Neugründung der Biogenen Verwertungs- und Ener-
giezentrum GmbH
Vorlage: HEL/BV/038/2025
Der Gemeinderat beschließt, sich grundsätzlich an der Neu-
gründung der Gesellschaft zu beteiligen, sofern die Vorausset-
zungen hierfür vorliegen. Die Verwaltung wird beauftragt die 
notwendigen Schritte für die Erstellung der Analyse und des 
Entwurfs des Gesellschaftsvertrages einzuleiten und zur Be-
schlussfassung vorzulegen.

Übernahme der Betriebskosten für das Jahr 2024 („Unser 
Helbra“ e.V.)
Vorlage: HEL/BV/237/2024
Der Gemeinderat Helbra beschließt die Übernahme der Be-
triebskosten des Vereins „Unser Helbra“ e.V. im Jahr 2024 für 
die Gemeindebücherei, Schulstraße 28, durch die Gemeinde 
Helbra in Höhe von 1.000,00 €.
Auf das Mitwirkungsverbot gemäß § 33 KVG LSA wird hinge-
wiesen.

Antrag auf finanzielle Unterstützung SV 1925 Helbra e.V.
Vorlage: HEL/BV/041/2025
Die Vorlage wurde zurückgestellt.

Antrag der AfD-Fraktion im Gemeinderat Helbra
Grundsatzbeschluss zur möglichen Errichtung eine Was-
serstoffelektrolyseurs
Vorlage: HEL/BV/043/2025
Auf Grund der Beschlussfassung am 09.04.25 zog die AfD-
Fraktion ihren Antrag zurück. Die Vorlage ist somit erledigt.

Nichtöffentlicher Teil:

Nutzungsvertrag Repowering Windkraftanlagen zwischen 
der Gemeinde Helbra und K/S Windpark Helbra
Vorlage: HEL/BV/039/2025
Die Beschlussvorlage wurde zurückgestellt.

Grundstückskauf Flur 8 Flurstück 257 (Gehweg Hauptstraße 48)
Vorlage: HEL/BV/036/2025
Der Gemeinderat Helbra beschließt auf Grundlage § 112 Kom-
munalverfassungsgesetz das Grundstück Gemarkung Helbra, 
Flur 8 Flurstück 257 in Größe von 99 m² von den Eigentümern 
zu erwerben.

Verpachtung landwirtschaftliche Fläche
Vorlage: HEL/BV/037/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Helbra beschließt, mehrere 
Flächen der Gemarkung Helbra neu zu verpachten.

Bekanntgabe der Beschlüsse  
der Gemeinderatssitzung  
der Gemeinde Hergisdorf vom 08.04.2025
Öffentlicher Teil

Grundsatzbeschluss für die Flächenausweisung von Vor-
ranggebieten im Zuge der Aufstellung des Raumordnungs- 
und Teilregionalplans: Sachlicher Teilplan Erneuerbare 
Energien für die Planungsregion Halle: Flächenausweisung 
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Kennen Sie schon unsere Homepage?

Foto: pixabay

Wenn Sie an weiteren Informationen über unsere Verbands-
gemeinde interessiert sind, dann besuchen Sie unsere 
Homepage www.verwaltungsamt-helbra.de!

Öffentliche Bekanntmachung über die  
Festsetzung der Straßenreinigungsgebühr 
der Gemeinde Wimmelburg für 2025
Gegenüber der Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren in 
der Gemeinde Wimmelburg für das Kalenderjahr 2025 ist kei-
ne Änderung in dem Gebührensatz eingetreten. Die Kalkulation 
zur Straßenreinigungsgebührensatzung gilt für die Jahre 2023 
- 2025.
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und der Kosten-
ersparnis wird demzufolge auf die Neuerteilung von Straßen-
reinigungsgebührenbescheiden für das Veranlagungsjahr 2025 
verzichtet.
Gemäß § 12 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom Dezember 1996 (GVBl. S. 405) in der derzeit gül-
tigen Fassung, wird die Straßenreinigungsgebühr für das Jahr 
2025 – vorbehaltlich anderslautender schriftlicher Straßenreini-
gungsgebührenbescheide 2025 – in gleicher Höhe wie für das 
Veranlagungsjahr 2023 festgesetzt.
Das bedeutet, dass diejenigen Gebührenschuldner, die keinen 
Straßenreinigungsgebührenbescheid 2025 erhalten, im Veran-
lagungsjahr 2025 die gleiche Straßenreinigungsgebühren wie 
im Vorjahr zu entrichten haben. Für die Gebührenschuldner tre-
ten mit dem heutigen Tag durch diese öffentliche Bekanntma-
chung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn Ihnen heute 
ein schriftlicher Gebührenbescheid zugegangen wäre.
Für diejenigen Gebührenpflichtigen, die sich am SEPA-Basis 
Lastschriftverfahren beteiligen, werden die Gebühren zum Fäl-
ligkeitszeitpunkt abgebucht. Alle anderen Gebührenpflichtigen 
entnehmen die Bankverbindungen den Gebührenbescheiden 
aus dem Jahr 2023.
Die Straßenreinigungsgebühren für das Veranlagungsjahr 2025 
sind zum 01.07.2025 fällig.
In den Fällen, in denen sich gegenüber dem Vorjahr in der sach-
lichen oder persönlichen Gebührenpflicht Änderungen ergeben 
haben (z. B. Eigentümerwechsel), wird von Amts wegen ein 
neuer Straßenreinigungsgebührenbescheid für das Veranla-
gungsjahr 2025 zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die durch diese Bekanntmachung bewirkte Gebühren-
festsetzung kann innerhalb eines Monats Widerspruch erhoben 
werden. Die Frist für die Einlegung des Widerspruchs beginnt 
mit Ablauf des Tages, an dem diese Verfügung bekannt gemacht 
wurde. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Gemeinde Wimmelburg über die Verbandsgemeinde Mans-
felder Grund-Helbra, An der Hütte 1, 06311 Helbra zu den Ge-
schäftszeiten Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 9.00 
Uhr bis 12.00 Uhr sowie Dienstag von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr zu erklären.
Durch die Einlegung eines Rechtsmittels wird die Wirksamkeit 
dieser Bekanntmachung nicht gehemmt, insbesondere die Ein-
ziehung der angeforderten Gebühren nicht aufgehalten und die 
Zahlungspflicht nicht ausgesetzt.

Informationen aus dem gemeinsamen 
Verwaltungsamt

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Mittwoch, dem 9. Juli 2025

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Donnerstag, der 26. Juni 2025

Anzeigenschluss:
Montag, der 30. Juni 2025, 9.00 Uhr

Sitzungstermine  
des Verbandsgemeinderates  
der Verbandsgemeinde, der Gemeinderäte 
und Ausschüsse der Mitgliedsgemeinden
•	 Verbandsgemeinde
Sitzung des Haupt-, Finanz-, Bau- und Vergabeausschusses 
am 19.06.2025

•	 Gemeinde Benndorf
Sitzung des Gemeinderates am 16.06.2025 um 18.00 Uhr

•	 Gemeinde Helbra
Sitzung des Gemeinderates am 25.06.2025 um 18.30 Uhr

•	 Gemeinde Klostermansfeld
Sitzung des Gemeinderates am 26.06.2025 um 18.30 Uhr

Änderungen bleiben vorbehalten!

Sitzungsort und –zeit sowie die Tagesordnungen werden jeweils 
vor dem Sitzungstermin in den jeweiligen Bekanntmachungs-
kästen bekannt gemacht.
Alle aktuellen Sitzungstermine finden Sie auch unter:
www.verwaltungsamt-helbra.de -> Sitzungsdienst -> Bürger-
Infoportal

LINUS WITTICH: Anzeigen | Beilagen | print & online

PC. 
Handy.
Tablet.

Ihr Amts- und Mitteilungsblatt

online als ePaper lesen!

Lesen Sie gleich los: epaper.wittich.de/2702

Die ganze Zeitung im ePaper-Format 
zum Blättern und weitere nützliche  
Informationen zur Ausgabe.
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FD Zentrale Dienste und Finanzen

Veranstaltungen Juni/Juli 2025

Datum Uhrzeit Veranstaltungsort Veranstaltungsart Veranstalter Ansprechpartner /
Tel.-Nr. / E-Mail

Jeden 
1. Montag 
im Monat

15:00 Schloss Klosterrode Kaffeetag Mitglieder der 
Pfingstgesell-
schaft Blanken-
heim

Angelika Wagner

jeden 
1. Freitag 
im Monat

17:00 Gelände 
Schmid-Schacht

Schacht-Treff, - 
Besucher sind 
gern gesehen! -

Förderverein 
Schmid Schacht 
Helbra e.V.

Harald Henke
www.erlebnisweltkupfer.de
E-mail: schacht@erlebnisweltkupfer.de
Tel. 0151 74364177

Jeden 
Mittwoch

14:00 Begegnungsstätte im 
Mehrgenerationenhaus 
Helbra, Hauptstr. 10

Kaffeenachmittag 
und gemütliches 
Beisammensein 
mit kreativer 
Beschäftigung für 
Jung und Alt

Volkssolidarität Kathrin und Jana
Tel: 03 47 72–26 29 63

12. bis 
14.06.25

StÜP Sondershausen EM LFA Schützenverein 
Benndorf

Herr René Hundt
Tel.: 01511 4338451

13. bis 
16.06.25

Heimatfest Heimatfestverein 
Bornstedt

15.06.25 Gelände 
Schmid-Schacht

Schacht geöffnet Förderverein 
Schmid Schacht 
Helbra e.V.

Harald Henke
www.erlebnisweltkupfer.de
E-mail: schacht@erlebnisweltkupfer.de
Tel. 0151 74364177

19. bis 
22.06.25

SP Katzenwinkel Böllertreffen Schützenverein 
Benndorf

Herr René Hundt
Tel.: 01511 4338451

20.06. bis 
22.06.25

ganztägig Sportstätten BSC 1920 
Blankenheim

Sportfest BSC 1920 
Blankenheim

Hagen Karnstedt
hagenkarnstedt@bscblankenheim.de

20.06.25 18:00 Festplatz 
an der Domäne

Festumzug zum 
100-jährigen Ju-
biläum der Feuer-
wehr Wimmelburg, 
anschl. Live-Musik 
und Disco im 
Festzelt

Feuerwehr 
Wimmelburg

Andreas Brodmann
Tel.: +491703451112
Rainer Loose
Tel.: +4915142023645

21.06.25 Ab 10:00 Festplatz 
an der Domäne

Festveranstaltung 
100 Jahre Wimmel-
burg

Feuerwehr 
Wimmelburg

Andreas Brodmann
Tel.: +491703451112
Rainer Loose
Tel.: +4915142023645

Ab 14:00 Familientag 
der Vereine

Ab 19:00 Live-Musik
21.06.25 55 Jahre Hun-

desportverein 
Bornstedt

Hundesportverein 
Bornstedt

21.06.25 SP Katzenwinkel KM VL-Waffen Kreisschützen-
bund

Herr René Hundt

27. bis 
29.06.25

Blasmusikfest Förderverein 
Schmid Schacht 
Helbra e.V.

Harald Henke
www.erlebnisweltkupfer.de
E-mail: schacht@erlebnisweltkupfer.de
Tel. 0151 74364177

28.06.25 SP Eduardschacht KM Trap Kreisschützen-
bund

Tel.: 01511 4338451

29.06.25 Gelände Schmid-
Schacht

Schacht geöffnet Förderverein 
Schmid Schacht 
Helbra e.V.

Harald Henke
www.erlebnisweltkupfer.de
E-mail: schacht@erlebnisweltkupfer.de
Tel. 0151 74364177

06.07.25 Bergmannstag im 
Katharienenstift 
Eisleben

Förderverein 
Schmid Schacht 
Helbra e.V.

Harald Henke
www.erlebnisweltkupfer.de
E-mail: schacht@erlebnisweltkupfer.de
Tel. 0151 74364177

Angaben ohne Gewähr!
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Frühjahressemesterprogramm der KVHS Mansfeld-Südharz e.V.
in der Region Eisleben, Geiststraße 2, Eingang Untere Parkstraße
Tel: 03475 / 602695 06295 Lutherstadt Eisleben
in der Region Hettstedt, Rupprechtstraße 1,
Tel: 03476 / 812310 06333 Hettstedt
in Seegebiet Mansfelder Land, Kesselstraße 12,
Tel: 03475 /602695 06317 Röblingen

Wunschkurs gefunden? Bitte melden Sie sich verbindlich an
Unser komplettes Angebot finden Sie unter www.vhs-msh.de.

Änderungen vorbehalten!
Monat:   Juni  

Kursnummer Kurstitel Wann Wo

Gesellschaft:
11301 Weinblütenwanderung am 14.06.2025 – 10:00 Uhr Sangerhausen

17010
Nachhaltigkeit auch beim Bauen 
und Sanieren

am 17.06.2025 – 18:00 Uhr Online

17100 Der Weg zum Wohneigentum am 18.06.2025 – 18:30 Uhr Online

Kultur:
20351 Naturseife selbstgemacht ab 08.07.2025 – 16:00 Uhr Eisleben

Sprachen:

42908 Französisch für die Reise A1
ab 04.06.2025 – 18:00 Uhr
Einstieg jederzeit möglich

Sangerhausen

46520 Norwegisch Auffrischungskurs
ab 05.06.2025 – 18:00 Uhr
Einstieg jederzeit möglich

Eisleben

47011 Russisch A1 ab 12.06.2025 – 18:00 Uhr Sangerhausen

Computer:
52405 Computerclub montags – 08:45 Uhr Eisleben

53313
Grundlagen der Bildbearbeitung 
mit Adobe Photoshop

ab 13.06.2025 – 18:00 Uhr Eisleben

55002
Einkommensteuererklärung mit 
ELSTER

am 16.06.2025 – 16:00 Uhr Eisleben

52880
KI Bildgeneratoren + KI Chatbots: 
Chancen und Risiken

am 24.06.2025 – 16:00 Uhr Online

Wir suchen Dozenten/Dozentinnen mit Ideen für neue Bildungsangebote!
Keinen passenden Kurs gefunden? 

Machen Sie uns Vorschläge, welche Kurse Sie interessieren ! Rufen Sie uns einfach an oder senden 
Sie uns eine E-Mail an: service@vhs-sgh.de
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FD Bauverwaltung

zum RADVERKEHRSKONZEPT 
für die VERBANDSGEMEINDE
MANSFLEDER GRUND-HELBRA

ÖFFENTLICHER WORKSHOP
DIENSTAG, 24.06.2025

18:00 Uhr
im DORFGEMEINSCHAFTSHAUS 

KLOSTERMANSFELD

WEITERE INFOS:
verwaltungsamt-helbra.de/

radverkehrskonzept

MITDISKUTIEREN
Disku�eren Sie mit Vertretern der 
Verwaltung und dem Planungsbüro 

INFORMIEREN
Erfahren Sie mehr zum Planungsstand 
und den Ergebnissen der Online-Umfrage

VORSCHLÄGE MACHEN
Bringen Sie Ihre Ideen zum 
Radverkehr ein

Keine Anmeldung nötig!

Ihre Medienberaterin vor Ort

Jeannette Kist

Ich bin für Sie da ...

Wie kann ich Ihnen helfen?

0170 2828681
j.kist@wittich-herzberg.de

www.wittich.de

Ihre Werbung: Anzeigen | Beilagen | print & online
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FD Ordnung und Sicherheit
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Skizze

Das Teilgrundstück liegt am nordöstlichen Ortsrand von Klos-
terode - in Erweiterung des Eigenheimgebietes „Schenkgraben“ 
- B-Plan Nr. 1. Es grenzt nord- bzw. nordwestseitig an das nach 
1990 neu erschlossene Wohngebiet an und soll die vorhande-
ne Stichstraße miteinander verbinden. In westliche Richtung ist 
landwirtschaftliche Nutzung und nördlich ist die Verbindungs-
straße von Blankenheim nach Klosterrode.
Das umgebende Gebiet ist durch Wohnnutzung geprägt - offene 
Bauweise, meist ein- und zweigeschossig.
Das Grundstück wird als Teilfläche in Größe von ca. 28.000 m² 
veräußert. Ein Investor hat die Vermessung, Erschließung und Ver-
marktung der Wohnbaugrundstücke eigenständig durchzuführen. 
Ein Erschließungsvertrag ist mit der Gemeinde Blankenheim abzu-
schließen. In diesem Vertrag wird u.a. der Zeitraum für die Durch-
führung der Erschließung geregelt. Planungs- und erschließungs-
rechtliche Fragen sind mit der Gemeinde Blankenheim über die 
Verbandsgemeinde Mansfelder Grund - Bauamt - abzustimmen. 
Die mediale Erschließung ist mit den jeweiligen Versorgungsträ-
gern zu klären. Ein rechtskräftiger B-Plan liegt vor.
Eine Anfangs- und Endvermessung des Grundstückes ist vor-
zunehmen.
VOL/VOB findet keine Anwendung. Die Gemeinde Blanken-
heim ist nicht verpflichtet, irgendeinem Angebot den Zuschlag 
zu erteilen. Das Verfahren kann jederzeit geändert oder been-
det werden. Für die Richtigkeit des Inhalts des Ausschreibungs-
verfahrens ist jegliche Haftung ausgeschlossen. Kosten, die 
dem Interessenten für die Teilnahme am Verfahren entstehen, 
werden durch die Gemeinde Blankenheim nicht erstattet. Die 
Entscheidung über den Verkauf obliegt der Beschlussfassung 
durch den Gemeinderat der Gemeinde Blankenheim.
Interessenten werden gebeten ein Kaufpreisangebot schriftlich 
bei der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra, Liegen-
schaften, An der Hütte 1, 06311 Helbra einzureichen.
Die Angebote sind in schriftlicher Form in einem verschlosse-
nen Umschlag mit der Aufschrift

„Erschließung Schenkgraben Klosterrode - Teil 2“ -
NICHT ÖFFNEN!“

einzureichen.

gez. André Strobach
Bürgermeister

Gemeinde Benndorf

GEMEINDE BENNDORF
Der Bürgermeister

Öffentliche Ausschreibung
Die Gemeinde Benndorf, als Eigentümerin, beabsichtigt im 
Rahmen dieser öffentlichen Ausschreibung nachfolgendes 
Grundstück zu veräußern:
Gemarkung: Benndorf
Flur: 3
Flurstück: 1001
Größe: 920 m²
Lage: Am Sommerweg
Mindestgebot: 59,00 €/m²

Bei dem zu veräußernden Grundstück handelt es sich um voller-
schlossenes Bauland im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Scharfe Hufe und Gärten südlich des Sportplatzes 1. Änderung.
Durch die Lage an einer öffentlichen Verkehrsfläche können die 
Grundstücke jederzeit besichtigt werden.
Sämtliche mit dem Erwerb des Grundstücks verbundenen Kos-
ten sind vom Erwerber zu tragen.

Angebote mit Angabe des Kaufpreises sind bei der

Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra
Liegenschaften
An der Hütte 1
06311 Helbra

in einem verschlossenen Umschlag mit dem Vermerk

„Angebot Grundstücke Am Sommerweg
– NICHT ÖFFNEN!“

einzureichen.

gez. Matthias Jentsch
Bürgermeister

Gemeinde Blankenheim

Gemeinde Blankenheim
Der Bürgermeister

Öffentliche Ausschreibung
Die Gemeinde Blankenheim beabsichtigt die Veräußerung 
nachfolgend aufgeführter Liegenschaft zur Nutzung/Erschlie-
ßung von Wohnbaugrundstücken:
Gemarkung: BLANKENHEIM
Flur: 8
Flurstück: Teilfläche Flurstück 42 - ca. 28.000 m²
Lage: Klosterrode „Schenkgraben“ B-Plan Nr. 2
Mindestgebot: 261.000,00 € zuzüglich Nebenkosten

Besuchen Sie uns

im Internet wittich.de
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Gemeinde Helbra

GEMEINDE HELBRA
Der Bürgermeister

Öffentliche Ausschreibung
Die Gemeinde Helbra, als Eigentümerin, beabsichtigt im Rah-
men dieser öffentlichen Ausschreibung nachfolgende Grund-
stücke zu veräußern:
Gemarkung: Helbra
Flur: 3
Flurstücke: 1925 und 1926
Größe: jeweils 614 m²
Lage: Marienstraße
Mindestgebot: 30,00 €/m²

Bei den zu veräußernden Grundstücken handelt es sich um 
teilerschlossenes Bauland im nordöstlichen Teil der Gemeinde 
Helbra.
Durch die Lage an einer öffentlichen Verkehrsfläche können die 
Grundstücke jederzeit besichtigt werden.
Sämtliche mit dem Erwerb der Grundstücke verbundenen Kos-
ten sind vom Erwerber zu tragen.

© GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2023

Angebote mit Angabe des Kaufpreises sind bei der

Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra
Liegenschaften
An der Hütte 1
06311 Helbra

in einem verschlossenen Umschlag mit dem Vermerk

„Angebot Grundstücke Marienstraße
– NICHT ÖFFNEN! –“

einzureichen.

gez. Gerd Wyszkowski
Bürgermeister

Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Tel.: 03535 489-111 // -119 und -118
E-Mail: logistik@wittich-herzberg.de

Amtsblatt nicht erhalten?
Rufen Sie uns an!

BLASMUSIKFEST
HELBRA 

27.-29.
JUNI

3 Tage | 2 Bühnen 
100 % Musik & Stimmung

www.blasmusikfest-ml.de

Mit den Partybands:

Das größte Blasmusikfest 
Das größte Blasmusikfest 

Mitteldeutschl
ands

Mitteldeutschl
ands

A
fr

ic
a 

S
tu

di
o 

- 
F

ot
ol

ia

Private Kleinanzeigen im

Amts- und Mitteilungsblatt.

Anzeige online aufgeben

anzeigen.wittich.de

Gesucht. Gefunden.
Musiklehrerin.
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Gemeinde Klostermansfeld
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Öffentliche Ausschreibung
Die Gemeinde Klostermansfeld beabsichtigt, im Rahmen einer 
öffentlichen Ausschreibung folgendes Grundstück zu veräu-
ßern:

79

7 C

9

1733
50

7 D
8

61
15

61
6

78

61
18

61
19

61
7

1061
61

Klostermansfeld, Flur 2, FS 79
Liegenschaft Gemarkung

Öffentliche Ausschreibung -

10m

Maßstab : 1:500

Auszug Flurkarte

Gemarkung: Klostermansfeld
Flur: 2
Flurstück: 79
Größe: 990 m²
Lage: Bahnhofstraße
Mindestgebot: 21.500,00 €

Das Grundstück liegt direkt an einer öffentlichen Verkehrsfläche 
und kann jederzeit besichtigt werden. Der Kaufpreis ist durch 
ein Verkehrswertgutachten ermittelt worden. Sämtliche mit dem 
Erwerb des Grundstückes verbunden Kosten sind vom Erwer-
ber zu tragen.
Den Zuschlag erhält der Meistbietende.
Angebote mit Angabe des Kaufpreises und der künftigen Nut-
zung sind bei der

Verbandsgemeinde Mansfelder Grund - Helbra
Liegenschaften

An der Hütte 1, 06311 Helbra

in einem verschlossenen Umschlag mit dem Hinweis

„Ausschreibung Liegenschaft Flur 2, FS 79 -
NICHT ÖFFNEN“

einzureichen.

gez. Frank Ochsner
Bürgermeister

Wir gratulieren
Die Gemeinde Ahlsdorf gratuliert  
im Monat Juni den Senioren

Frau Ina Bilski zum 80. Geburtstag
Frau Heidi Podsada zum 85. Geburtstag

Die Gemeinde Benndorf gratuliert  
im Monat Juni den Senioren

Frau Gabriele Johne zum 70. Geburtstag
Frau Sabine Domnik zum 70. Geburtstag
Herr Erich Reinhard Wege zum 70. Geburtstag
Frau Isolde Graf zum 75. Geburtstag
Herr Rainer Grießbach zum 80. Geburtstag
Frau Gisela Hepach zum 80. Geburtstag
Frau Lilli Hortig zum 90. Geburtstag
Frau Gertrud Hardenberg zum 100. Geburtstag

Die Gemeinde Blankenheim gratuliert  
im Monat Juni den Senioren

Herr Peter Lohr zum 70. Geburtstag
Frau Felicitas Piterek zum 70. Geburtstag
Frau Edeltraud Franke zum 75. Geburtstag
Frau Marga Rische zum 85. Geburtstag
Frau Gisela Lovsky zum 90. Geburtstag

Die Gemeinde Bornstedt gratuliert  
im Monat Juni den Senioren

Herr Peter Schäfer zum 70. Geburtstag
Frau Ingrid Tichatschke zum 70. Geburtstag
Frau Thea Jahns zum 80. Geburtstag
Herr Werner Wagner zum 90. Geburtstag

Die Gemeinde Helbra gratuliert  
im Monat Juni den Senioren

Herr Thomas Brauer zum 70. Geburtstag
Herr Edgar Steinberg zum 70. Geburtstag
Herr Rüdiger Schönfeld zum 70. Geburtstag
Herr Rüdiger Dylakiewicz zum 70. Geburtstag
Herr Andreas Kersting zum 70. Geburtstag
Herr Hubert Günther zum 70. Geburtstag
Frau Steffi Jäschke zum 70. Geburtstag
Frau Hannelore Schüttendiebel zum 70. Geburtstag
Frau Margit Smigielski zum 75. Geburtstag
Frau Elke Appenrodt zum 75. Geburtstag
Frau Margit Brandl zum 75. Geburtstag
Frau Ingelore Schneider zum 80. Geburtstag
Herr Hermann Hentschel zum 80. Geburtstag
Frau Rosemarie Gleitz zum 85. Geburtstag
Herr Eberhard Kinner zum 85. Geburtstag
Frau Ilse Patz zum 90. Geburtstag
Frau Waltraud Zahn zum 90. Geburtstag
Herr Ottomar Badstübner zum 90. Geburtstag
Herr Heinz-Dieter Paternoga zum 90. Geburtstag
Frau Elfrieda Gabriel zum 90. Geburtstag

Die Gemeinde Hergisdorf gratuliert  

im Monat Juni den Senioren

Frau Elke Müller zum 70. Geburtstag
Herr Jürgen Müller zum 70. Geburtstag
Frau Brigitte Klahr zum 70. Geburtstag
Herr Klaus Vollrath zum 70. Geburtstag
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Die Gemeinde Klostermansfeld gratuliert  
im Monat Juni den Senioren

Frau Iris Behrens zum 70. Geburtstag
Frau Sigrid Dönicke zum 70. Geburtstag
Frau Martina Uhlemann zum 70. Geburtstag
Frau Heidemarie Mathews zum 80. Geburtstag
Frau Carina Kirchberg zum 80. Geburtstag
Herr Jürgen Nachsel zum 85. Geburtstag
Frau Monika Kleinpeter zum 85. Geburtstag
Frau Margrit Schleihahn zum 85. Geburtstag
Frau Monika Hacker zum 85. Geburtstag

Die Gemeinde Wimmelburg gratuliert  
im Monat Juni den Senioren

Frau Marlies Richter zum 70. Geburtstag
Frau Monika Junghans zum 70. Geburtstag
Frau Ilona Gierschner zum 75. Geburtstag
Herr Jürgen Kronberg zum 75. Geburtstag
Herr Helmut Golbeck zum 85. Geburtstag

Herzliche Glückwünsche  
gehen an die Eheleute

Annegret und Uwe Schilling aus Bornstedt,
Heidi und Detlef Janisch aus Helbra,
Erika und Walter Kampa aus Helbra,

Angelika und Jürgen Tittmann aus Helbra
und

Karla und Roland John aus Hergisdorf,

welche im Juni das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern.

Ebenfalls herzliche Glückwünsche  
gehen an die Eheleute

Hanna und Erwin Kupfer aus Ahlsdorf,

welche im Juni das Fest der „Eisernen Hochzeit“ feiern.

Besonders herzliche Glückwünsche ge-
hen an die Eheleute

Waltraud und Gerhard Gödicke aus Bornstedt,

welche im Juni das seltene Fest der  
„Gnadenhochzeit“ feiern.

Kath. Pfarrei - St. Georg, Hettstedt
Gottesdienste und regelmäßige Termine:

montags 15.00 Uhr jede 2. Woche Kaffee-
klatsch im Casino

mittwochs 9.45 Uhr Gebetsgruppe im Casino 
Helbra

donnerstags 17.00 Uhr Eucharistische Anbetung mit Beichtge-
legenheit in Klostermansfeld

18.00 Uhr Eucharistiefeier in Klostermansfeld
19.30 Uhr Chorprobe im Casino Helbra

freitags 8.30 Uhr Gottesdienst in Helbra
sonntags 9.00 Uhr Eucharistiefeier in Helbra oder Kloster-

mansfeld

Termine:

So., 08.06. 9.00 Uhr Pfingstsonntag Eucharistiefeier 
in Klostermansfeld mit Taufe

Mo., 09.06. 9.00 Uhr Pfingstmontag Eucharistiefeier 
in Helbra

Do.,12.06. 17.00 Uhr Eucharistische Anbetung mit Beicht-
gelegenheit in Klostermansfeld

18.00 Uhr Eucharistiefeier in Klostermansfeld

Evangelische Kirchengemeinde –  
St. Cyriacus, Wimmelburg

Gottesdienst:

Sonntag, 22.06. um 10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst für 
alle Gemeinden

Evangelische Kirchengemeinde Helbra

Gottesdienst:

Sonntag, 29.06. um 9.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
für alle Gemeinden anlässlich 
des Blasmusikfestes in Helbra, 
kath. Kirche St. Barbara

Evangelische Kirchengemeinde –  
St. Katharina, Benndorf

Gottesdienst:
Sonntag, 06.07. um 10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst für 

alle Gemeinden
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Fr.,13.06. 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Helbra
So., 15.06. 9.00 Uhr Eucharistiefeier in Helbra
Do., 19.06. 17.00 Uhr Eucharistiefeier in Helbra (Fronleich-

nam) mit Prozession
Fr., 20.06. 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Helbra
So., 22.06. 9.00 Uhr Eucharistiefeier in Klostermansfeld
Do., 26.06. 17.00 Uhr Eucharistische Anbetung mit Beicht-

gelegenheit in Klostermansfeld
18.00 Uhr Eucharistiefeier in Klostermansfeld

Fr., 27.06. 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Helbra
So., 29.06. 9.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum 

Abschluss des Blasmusikfestes
Do., 03.07. 17.00 Uhr Eucharistische Anbetung mit Beicht-

gelegenheit in Klostermansfeld
18.00 Uhr Eucharistiefeier in Klostermansfeld

Fr., 04.07. 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Helbra
So.,06.07. 9.00 Uhr Eucharistiefeier in Klostermansfeld
Do., 10.07. 17.00 Uhr Eucharistische Anbetung mit Beicht-

gelegenheit in Klostermansfeld
18.00 Uhr Eucharistiefeier in Klostermansfeld

Beachten Sie bitte unsere aktuellen Infos in unseren Aushän-
gen an den Kirchen und auf unserer Homepage. Bei Fragen er-
reichen Sie uns auch über das Pfarrbüro.

Sie können gern über das Pfarrbüro oder direkt beim Pfarrer 
einen Termin zu einem persönlichen Gespräch, für die Kranken-
kommunion oder zur Beichte mit Pfarrer Hansch vereinbaren.

Kontakte:
Pfarrbüro: Anja Gräbe
Pestalozzistr. 6, 06311 Helbra
Tel. 034772 83414
hettstedt.st-georg@bistum-magdeburg.de

Moderator Pfarrer Stefan Hansch, Tel. 0174 6752767
stefan.hansch@bistum-magdeburg.de

Gemeindereferentin Franziska Scherf, Tel. 0176 61084774
franziska.scherf@bistum-magdeburg.de

Gemeindereferent Tim Wenzel, Tel. 0178 3317605
tim.wenzel@bistum-magdeburg.de

Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth
Am Brückberg 1, 06311 Helbra
Tel. 034772 29219

Adressen der Kirchen im Gemeindeverbund:
Helbra: St. Barbara, Pestalozzistr. 14, 06311 Helbra
Hettstedt: St. Josef, Arnstedter Weg 34, 06333 Hettstedt
Klostermansfeld: St. Joseph, Chausseestr.16, 06308 Klostermansfeld

Internet: www.mansfelder-land-kirche.de

Bankverbindung: IBAN: DE16 8005 5008 3300 0064 48
BIC: NOLADE21EIL Sparkasse MSH

Bürozeiten: Mo 9.00 – 12.00 Uhr
Di 9.00 – 12.00 Uhr
Mi 9.00 – 12.00 Uhr
Do 14.00 - 16.00 Uhr
Fr 9.00 – 12.00 Uhr

Bürgerzeitung Wochenblatt 
mit öffentlichen Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde

Die Bürgerzeitung erscheint monatlich.

-	 Herausgeber:
	 Verbandsgemeinde Mansfelder Grund - Helbra, 
	 An der Hütte 1, 06311 Helbra

-	 Verlag und Druck:
	 LINUS WITTICH Medien KG, 
	 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon: (03535) 489-0
	� Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen.

-	 Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil: 
	 der Verbandsgemeindebürgermeister

-	 Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen:
	 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, 
	 Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allge-
meinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse 
kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Wei-
tergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich 
ausgeschlossen.
Für Wahlwerbung und/oder Anzeigen mit politischem Inhalt ist ausschließlich 
die jeweilige Partei/politische oder um Stimmen werbende Gruppierung/der 
Auftraggeber verantwortlich.IM
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

Ihre Anzeige.

Unsere Leser bekommen

die schönsten Fotos.

Anzeige online aufgeben

anzeigen.wittich.de


